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In dieser Ausgabe beleuchten wir einen Fall aus dem

Hochschulwesen. Es geht um die disziplinarrechtlichen

Folgen strafrechtlicher Verstöße eines Hochschulleh-

rers. Wir werden sehen, dass es hier durchaus Unter-

schiede zum „normalen Beamten“ gibt.

Vor allem aber zeigt die Entscheidung des Bundesver-

waltungsgerichts auf, dass sich noch und sogar be-

sonders nach der zweiten Instanz die präzise Aufar-

beitung des Verfahrensstoffs und Akteninhalts unter

Abgleich mit der Entscheidung lohnt.

1. Der Fall

In BVerwG 2 B 19.14 hatte das Bundesverwaltungsge-

richt über das Schicksal eines 1956 geborenen und seit

2001 im Dienst der Klägerin stehenden Professors für

„Angewandte Biologie, insbesondere Molekularbiolo-

gie und Labormedizin“ zu befinden.

Dieser war wegen Betrugs und Subventionsbetrugs zu

einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Monaten, aus-

gesetzt zur Bewährung, verurteilt worden. Dem lag zu-

grunde, dass er nach den Vorgaben des damaligen

Prorektors der Klägerin falsche Angaben zur Erlangung

von Fördermitteln gemacht hatte. Erstinstanzlich ver-

mochte die Klägerin die Entfernung aus dem Dienst

nicht durchzusetzen. Das OVG Nordrhein-Westfalen

entsprach jedoch diesem Begehren. Die Nichtzulas-

sungsbeschwerde des Beklagten führte zur Aufhebung

und Zurückverweisung.

2. Die Entscheidung

Der Erfolg der Nichtzulassungsbeschwerde beruht im

Wesentlichen auf formalen Gründen.

Das OVG hatte insbesondere den Grundsatz des recht-

lichen Gehörs nach Artikel 103 Abs. 1 GG, der für den

Verwaltungsprozess in § 108 Abs. 2 VwGO seinen ein-

fachgesetzlichen Niederschlag gefunden hat, verletzt.
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I. Es gibt wohl keinen „Hochschullehrer-Malus“

§ 108 Abs. 2 VwGO lautet:

„Das Urteil darf nur auf Tatsachen und Beweisangebote

gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern

konnten.“

Das OVG hat es als besonders schwerwiegend zu sei-

nen Lasten gewertet, dass „der Beklagte als Hoch-

schullehrer und damit in seiner besonderen Vertrau-

ensposition versagt habe“. Dabei sei von ihm erwartet

worden, „dass er mit den der Hochschule oder hoch-

schuleigenen Einrichtungen zugewiesenen Mitteln ab-

solut zuverlässig umgehe und Fehlverhalten anderer

Hochschulangehöriger entgegentrete“. Der Status des

Beklagten als Hochschullehrer war während des ge-

samten Verfahrens zuvor nie als erschwerend genannt

worden.

Das OVG hat vor seiner Entscheidung auch nicht dar-

auf hingewiesen, dass es eine solche Bewertung be-

absichtigt. Das OVG hätte den Beklagten „spätestens

in seiner Berufungsverhandlung darauf hinweisen müs-

sen, dass es seine Amtsstellung als Hochschullehrer

im Rahmen der Maßnahmebemessung erschwerend

berücksichtigen will“.

Da es dies nicht getan hat, war die Entscheidung „über-

raschend“, vor allem, da „ein „Hochschullehrer-Malus“

für innerdienstliche Vermögensdelikte in der bisherigen

Disziplinar-Rechtsprechung nicht angenommen wor-

den ist“.

Im Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde hatte

der Beklagte seine entsprechenden Erwägungen rich-

tigerweise vorgetragen. Vor allem hatte er auf sein

Selbstverständnis hingewiesen, nämlich, dass er seine

Stellung als Hochschullehrer „in Anlehnung an die

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (vgl.

BVerfGE 126,1) eher wissenschaftsrechtlich als hoch-

schulrechtlich verstehe“.
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3. Fazit

Die Entscheidung imponiert durch eine differenzierte

Betrachtung. Es erliegt insbesondere nicht der „Ver-

lockung“, durch allgemeine Billigkeitserwägungen über

den Verfahrensverstoß hinwegzugehen. Vor allem lässt

es auch Raum dafür, in einem weiteren Verfahren vor

dem OVG auch den neuen Vortrag des Beklagten Be-

rücksichtigung finden zu lassen. Die Entscheidung

zeigt, dass die Maßnahmebestimmung nicht nur eine

Gesamtschau ist, bei der „alles“ vertreten werden kann,

sondern klare verfahrensrechtliche Vorgaben Beach-

tung finden müssen. Interessant wird sein, wie sich 

das OVG nach der Zurückverweisung im Hinblick auf 

das wissenschaftsrechtliche Verständnis des Beklag-

ten  positionieren wird.

Vielleicht begegnet uns der Fall bald wieder.

Dr. Christian Horvat, Rechtsanwalt, 

Fachanwalt für Strafrecht, Fachanwalt für Steuerrecht
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